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► Nr.  VO/2018/06495
öffentlich

Lübeck, 21.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Haus der Jugend - Jahresabschluss 2010
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2010 mit einem Jahresfehlbetrag von -
1.524,58 € (gem. Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis ge
nommen. 

2) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.524,58 € wird nach § 26 Abs. 3 GemHVO-
Doppik mit der Ergebnisrücklage verrechnet.

3) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungsausschuss am 
13.09.2018 abschließend beraten wurde (VO/2018/06231), wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein

1 von 42 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

Ja (Anlage 1)

Begründung:
Nach § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll der Jahresfehlbetrag aus Mitteln der Ergebnisrückla-
ge ausgeglichen werden. 

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung Haus der Jugend (HdJ) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Hansestadt Lübeck (HL). 

Die Stiftung wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden. 

Zu dem Vermögen der Stiftung gehören zwei Flurstücke in der Straße Fegefeuer 16. Ur-
sprünglich war auf diesem Grundstück eine Einrichtung (Waisenhaus) vorhanden. Diese 
wurde im Zweiten Weltkrieg jedoch zerstört. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein 
Kindergarten. Die Stiftung erhält für die Nutzung des Grundstücks einen Erbbauzins. 

Des Weiteren gehört der Stiftung der Gebäudeteil des Burgtors, in dem das Jugendzentrum 
Burgtor untergebracht ist. Das hierzu gehörende Grundstück befindet sich im Eigentum der 
HL. Die Stiftung ist erbbauberechtigt. Die HL kommt für die laufenden Lasten des Grund-
stücks auf. Außerdem ist geregelt, dass die HL für die gesamte bauliche Instandhaltung des 
Gebäudes inkl. der Instandsetzung des Inventars sowie die Ausführung von Schönheitsre-
paraturen zuständig ist. Es besteht eine Verpflichtung der HL, das Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Die Stiftung verfügt außerdem über Geldvermögen. 

Die Stiftung wird von der HL verwaltet. Der Bereich Jugendarbeit ist mit diesen Aufgaben 
betraut. Unter anderem wird dort über die Anträge auf Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 
entschieden. 

1.1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung HdJ wird gemäß § 5 ihrer Satzung nach den Vorschriften der GO durch die HL 
verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen entsprechend § 98 GO, wonach die Jah-
resabschlüsse der Prüfung durch das RPA unterliegen. 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss der Stiftung des Jahres 2010. Der Jahresab-
schluss wurde im September 2013 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Ok-
tober 2015 zur Prüfung vorgelegt. Die prüffähigen Unterlagen wurden im September 2017 
elektronisch zur Verfügung gestellt. 

§ 95 n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-
det und belegt worden sind, 
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3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Auf die Punkte Allgemeine Rücklage und privatrechtliche Leistungsentgelte wurde in dieser 
Prüfung nicht tiefergreifend eingegangen. 

1.2 Prüfungsunterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung herangezogen: 

- Jahresabschluss 2010 

- Buchungsunterlagen des Bereiches 1.201 - Haushalt und Steuerung. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2010 wurde am 25.02.2010 von der Bürgerschaft beschlossen (§ 98 
Abs. 2 GO) und im März 2010 dem Innenministerium vorgelegt. 

2 Jahresabschluss 2010 

Im Folgenden werden die Bilanz, die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geprüft und 
dargestellt. 

2.1 Bilanz 

Die Bilanz entspricht nicht in allen Punkten den formalen Vorschriften des § 48 GemHVO–
Doppik. Die Spalten mit den Werten zum Bilanzstichtag und des Vorjahres müssten in der 
Reihenfolge der Darstellung getauscht werden. Die Vorjahreswerte stimmen mit den Werten 
der Eröffnungsbilanz überein. 
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2.1.1 Anlagevermögen 

Die Stiftung verfügt über Sachanlagen in Form von bebauten Grundstücken (Fegefeuer 16) 
und Bauten auf fremdem Grund und Boden (Gebäude Jugendzentrum Burgtor). 

 Vorjahr 2010 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte* 19.020,57 EUR 19.020,00 EUR 

Bauten auf fremdem Grund und 
Boden** 26.577,61 EUR 22.488,00 EUR 

* Grundstücke unterliegen grds. nicht der Abschreibung, da es sich nicht um abnutzbare/zeitlich begrenzt nutzbare Ver-
mögensgegenstände handelt. 

** Siehe hierzu Punkt 2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen. 

2.1.2 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 
 

Kontenart 179 171.871,00 EUR 
 

Die Stiftung hat Geldvermögen in Höhe von 157.300,00 EUR bei der Hansestadt Lübeck zu 
einem fest vereinbarten Zins angelegt. Die Stiftung hat 2010 dafür Zinsen in Höhe von 
3.299,05 EUR erhalten. Der Zinssatz belief sich für die ersten zwei Monate auf 2,00 % und 
für die restlichen 10 Monate auf 1,40 %. 

Für den Restbarbestand (geführt auf dem Konto 179199118) wurden an die Stiftung 
6,11 EUR Zinsen gezahlt. Hierbei handelt es sich um Mittel der Stiftung, die nicht für einen 
festgelegten Zeitraum bei der HL angelegt worden sind. Es sind kurzfristig verfügbare Mit-
tel, die von der HL für die Stiftung verwaltet werden (Gelder analog wie auf einem Konto-
korrentkonto). 

2.1.3 Stiftungskapital 
 

Konto 2009000000 167.029,29 EUR 

Das Stiftungskapital ist gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. 

Im Jahresabschluss sind keine Erläuterungen bezüglich des Grundsatzes der Erhaltung des 
Stiftungsvermögens aufgeführt worden. 
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2.1.4 Allgemeine Rücklage 
 

Konto 201000000 39.650,59 EUR 

Die allgemeine Rücklage ist unverändert zum Vorjahr. 

Aus Sicht des RPA ist die bilanzierte Höhe der allgemeinen Rücklage (wie auch die des Stif-
tungskapitals) nicht konkret nachvollziehbar. Hierzu werden nähere Erläuterungen zur Er-
mittlung bzw. Festlegung der Summen in der Stellungnahme erbeten. 

2.1.5 Ergebnisrücklage 
 

Konto 2030000000 6.599,12 EUR 

Die Ergebnisrücklage wurde laut Eröffnungsbilanz in Höhe von 15 % der allgemeinen Rück-
lage gebildet. Die Ergebnisrücklage wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1.524,58 EUR auf-
grund eines Jahresfehlbetrages reduziert (siehe hierzu unter Punkt 2.1.6 Jahresfehlbetrag). 
Der Fehlbetrag wird durch die Höhe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die 
geringeren Zinserträge für das Stiftungsvermögen verursacht. Weitere Erläuterungen siehe 
Punkt Bilanzielle Abschreibungen. 

2.1.6 Jahresfehlbetrag 

Die Stiftung hat im Jahr 2010 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.524,58 EUR erwirtschaf-
tet. Dieser muss gemäß § 48 GemHVO-Doppik in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen 
werden, sodass das negative Ergebnis bei der Betrachtung der Bilanz ersichtlich ist. Die 
Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages (Ausgleich aus Mitteln der Er-
gebnisrücklage oder Umbuchung im vorgetragenen Jahresfehlbetrag) wird von der Bürger-
schaft der HL getroffen. Die Umsetzung der Entscheidung folgt in der Bilanz des folgenden 
Jahres (siehe Erläuterungen zu § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik Bräse/Hase/Leder). 

2.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

Kontenart 379 100,00 EUR 

Hier wurde lediglich ein Posten im Jahr 2010 gebucht. Es handelt sich um die Umlage für 
den Beitrag zum Kommunalen Schadenausgleich. 
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2.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung erfüllt die Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Mus-
ter wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die Stiftung hat durch die gesunkenen Finanzerträge aus der Geldanlage geringere Ein-
nahmen generiert und ist außerdem mit hohen Abschreibungen belastet worden. Hieraus 
resultiert im Wesentlichen der Jahresfehlbetrag. 

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 
 

Kontenart 441 546,86 EUR 

Die Stiftung erhält eine Miete in Höhe von 462,50 EUR sowie Erbbauzinsen in Höhe von 
43,48 EUR für das Flurstück Fegefeuer 16 pro Jahr (Erbbauvertrag vom 14.12.1961, Laufzeit 
bis zum 31.03.2059). Weitere Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten sind nicht vor-
handen. Der Haushaltsansatz belief sich auf 600 EUR. 

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen 
 

Kontengruppe 57 -4.090,18 EUR 

Geplant wurde ein Haushaltsansatz von 1.600 EUR. Die Überschreitung resultiert aus dem 
Wechsel zur Doppik und der damit einhergehenden Neubewertung des Anlagevermögens 
und der hier zugrunde gelegten kürzeren Abschreibungsdauer (70 Jahre statt 80). Das Ge-
bäude des Jugendzentrums (Burgtor) wurde mit einem Restwert von 26.577,61 EUR veran-
schlagt. Vom Bereich Gebäudemanagement wurde 2010 nach dem Sachwertverfahren unter 
Verwendung des Typenblatts 9 ein rückindizierter Gebäudewert in Höhe von 
286.220,37 EUR ermittelt. Unter Berücksichtigung der Alterswertminderung für die Zeit der 
Nutzung wurde der o. g. Restwert errechnet. 

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik 
der Wert, welcher durch die oben beschriebene Sachwertermittlung ermittelt wurde, des 
Anlagevermögens übernommen. Nach Auffassung des RPA wurde die Bewertung des Ge-
bäudes nach dem Sachwertverfahren allerdings fehlerhaft vorgenommen. Es wurde anstelle 
des Typenblatts 10 „Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten“ das Typenblatt 9 „Saalbauten“ 
verwendet, sodass ein zu hoher Grundflächenpreis zugrunde gelegt wurde (1.290 EUR/m² 
statt 855 EUR/m², die Bruttogrundfläche beträgt 2.026,2 m²). Die Gesamtnutzungsdauer 
wurde mit 70 Jahren statt der üblichen 80 Jahre angegeben. Im Weiteren wurden die zum 
01.01.2010 vorhandenen Baumängel und Bauschäden nicht in Abzug gebracht. Das RPA ist 
der Ansicht, dass das Gebäude nur mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 EUR als 
Restbuchwert ausgewiesen hätte werden dürfen. 
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Die Stiftung ist durch die zu hohe Bewertung des Gebäudes mit einer ungerechtfertigten 
Abschreibungslast konfrontiert und erleidet hierdurch eine Belastung der Ergebnisrech-
nung. 

Ein entsprechender Hinweis des RPA zur Eröffnungsbilanz wurde von der Verwaltung bis-
lang nicht aufgegriffen. Es ist aus Sicht des RPA nachvollziehbar, dass im Rahmen der Um-
stellung auf die Doppik von der Möglichkeit des § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik Gebrauch 
gemacht wurde, damit die zügige Erstellung der Eröffnungsbilanz möglich war. Die Mög-
lichkeit des § 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik entbindet die Gemeinde nicht davon, dass sie ihre 
Vermögensnachweise auf sachliche Richtigkeit überprüfen muss. Da nach Auffassung des 
RPA hier eine fehlerhafte Bewertung vorliegt, ist eine Korrektur der Bewertung vorzuneh-
men. 

Gemäß § 56 GemHVO-Doppik sind Fehler im Zuge der erstmaligen Vermögens- und Schul-
denerfassung sowie der Bewertungen spätestens im fünften Jahresabschluss zu korrigieren. 

Das RPA vertritt weiterhin die Auffassung, dass hier eine Änderung vorgenommen werden 
sollte. 

2.2.3 Transferaufwendungen 
 

Kontengruppe 53 1.398,77 EUR 

Die Stiftung hat aus ihren Mitteln die o. g. Summe im Jahr 2010 ausgeschüttet. Die Auszah-
lung erfolgte in unterschiedlichen Beträgen an drei verschiedene Lübecker Institutionen. 

Bei den Institutionen handelt es sich um Einrichtungen, die einen Bezug zu Jugendlichen 
haben. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Auszahlungen im Sinne des Stiftungs-
zwecks erfolgt sind. 

2.2.4 Finanzerträge 
 

Kontengruppe 46 3.517,51 EUR 

Das Geldvermögen der Stiftung wurde bei der Hansestadt Lübeck angelegt. Hieraus erzielte 
die Stiftung im Jahr 2010 seine wesentlichen Einnahmen. Der Haushaltsansatz betrug 
4.200 EUR.  

Durch die seit 2007 herrschende Krise auf den Finanzmärkten war das Niveau auf dem 
Zinsmarkt stetig sinkend. Der Haushaltsansatz für die mit dem vorhandenen Stiftungsver-
mögen zu erzielenden Erträge ist in diesem Fall etwas zu optimistisch festgelegt worden. 

Aufgrund der seit Jahren andauernden Niedrigzinsphase und der damit einhergehenden 
schwierigen Erwirtschaftung von Erträgen fallen die Möglichkeiten der Förderung bzw. Un-
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terstützung von Jugendlichen begrenzt aus. Allein aus ökonomischer Sicht betrachtet er-
scheint der Fortbestand der Stiftung - sofern sich an der Ertragslage nichts wesentlich än-
dert - nur eingeschränkt sinnvoll. Der Verwaltungsaufwand für die HL steht momentan 
nicht in einem adäquaten Verhältnis zu dem aus der Stiftung für das Gemeinwohl gewon-
nenen Nutzen. 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. 

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 
 

Kontenart 672 12.664,61 EUR 

Kontenart 772 -759,21 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 
über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß keine Ge-
schäftskonten. Der städtische Bereich Buchhaltung und Finanzen erledigte für die Stiftung 
den Zahlungsverkehr über Geschäftskonten der Hansestadt Lübeck. Es gab dementspre-
chend keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen von Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber der Hansestadt Lübeck. 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der Stif-
tung HdJ weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese nicht tatsächlich stattgefunden ha-
ben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanzmittel, dass zusätzlich durchlaufende 
Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung ein nicht den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Es fehlt im Anhang eine 
Erläuterung, dass es sich nicht um durchlaufende Gelder Dritter, sondern um das stiftungs-
eigene Geld handelt und dieser Weg buchhalterisch genutzt wurde, da keine Geschäfts-
konten der Stiftung existieren (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik). 

2.4 Anhang 

Der Anhang weicht nicht von dem übrigen Jahresabschluss ab. Die Anlagen entsprechen 
den gesetzlichen Mustern. 

Das Geldvermögen der Stiftung (144.300 EUR und 13.000 EUR) wurde gemäß den vorlie-
genden Bestätigungen des Bereichs Haushalt und Steuerung als Geldanlage bei der HL an-
gelegt. In den Erläuterungen des Anhangs ist von kurzfristigen Darlehen an die HL die 
Rede. Diese so bezeichneten kurzfristigen Darlehen werden im Forderungsspiegel mit einer 
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Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren dargestellt. Bei dieser Zeitspanne handelt es sich al-
lerdings nicht mehr um einen kurzfristigen Zeitraum. Die Angaben bezüglich des von der 
Stiftung angelegten Geldvermögens widersprechen sich. 

2.5 Lagebericht 

Der dem Jahresabschluss beigefügte Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Stiftung über ihre Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Fi-
nanzlage. 

3 Ergebnis 

Der Jahresabschluss insgesamt vermittelt ein nicht in allen Punkten den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung Haus der Ju-
gend. 

Durch die zu hohe Bewertung des Gebäudes des Jugendzentrums Burgtor wurde der Wert 
des Anlagevermögens nicht korrekt dargestellt. Die hierdurch resultierenden hohen Ab-
schreibungen sind eine Folgeerscheinung. 

Des Weiteren wurde der 2010 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag bereits in die Ergebnisrück-
lage verbucht. Dies hätte erst im Folgejahr vorgenommen werden dürfen. Die Stiftung ist fi-
nanziell nicht in der Lage, Einrichtungen der Jugendhilfe zu fördern. Der geleistete Zu-
schuss von 1.398,77 EUR ist für den Fehlbetrag von 1.524,58 EUR mit verantwortlich. 

Bezüglich des über den städtischen Bereich Buchhaltung und Finanzen abgewickelten Zah-
lungsverkehrs fehlt im Anhang eine Erläuterung der sich daraus ergebenden Besonderhei-
ten der Finanzrechnung. 

4 Schlussbemerkung 

Eine Stellungnahme der Bereiche Jugendarbeit bzw. Haushalt und Steuerung wird bis zum 
23.02.2018 zu folgenden Textziffern erbeten: 
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Rechnungsprüfungsamt Hansestadt Lübeck tf
W

Tz. Bezeichnung Seite

2 .1 .3

2.1 .4

2.2.2

2.3 .1

Stiftungskapital

Allgemeine Rücklage

Bilanzielle Ab schreibungen

Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

3

4

5

7

Unabhängig davon wird freigestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, ZZ.Januar 2018
t4.903.07.13-2010
brAu

Anlagen:
Iahresabschluss zum 31.12.2010 und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010

Dr. Katjä Schur

Bericht über die Pnifung des Jahresabschlusses der
Stiftung Haus derJugend zum 3l.lZ.Z0l0
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1.201 -  Haushalt  und Steuerung
1.201.2 -Abtei lung Bi lanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: DS/

Lübeck,  den 23.03.2018
Auskunft: D. Schewe

D. Gladasch
Tel. :  2070 Tel ' .  1217
e-mail  :  bi tanzen@ruebeck.de

1 .140 -  Rechnungsprüfungsamt

über

4.513 -  Jugendarbei t
1 .101 - Bürgermeisterkanzlei
1 .000 - Bürgermeister

Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung Haus der
Jugend zum 31.12.2010 und 31. '12.2011

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 24.01.2018 seinen Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses 2010 vorgelegt. Mit Schreiben vom 14.03.2018 folgte der Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

Da sich einige Prüfungsfeststellungen wiederholen oder die Aussagekraft zu Themen bei einer
mehrjährigen Betrachtung deutl icher wird, wird zu beiden Prüfberichten gemeinsam Stellung
genommen. Betrift eine Prüfungsbemerkung nur einen der geprüften Jahresabschlüsse, so ist dies
durch die Nennung des Jahresabschlusses hinter dem Gliederungspunkt verdeutl icht.

Die Gliederung des Prüfberichtes wird im Folgenden zur Beantwortung und einfacheren
Verg leichbarkeit übernom men.

2.1.3 St i f tungskapital

Das Rechnungsprüfungsamt stellt dar, dass in dem geprüften Jahresabschluss keine Erläuterungen
bezüglich des Grundsatzes der Erhaltung des Stiftungsvermögens aufgeführt worden seien.

Die Venryaltung venrueist auf folgende Formulierung im Lagebericht zum Jahresabschluss 2010'.

,,Angesichts der ständigen Belastung durch Abschreibungen, die voraussichtl ich auch
langfristig nicht durch Erträge aus der Vermögensverwaltung ausgeglichen werden können,
ist regelmäßig ein Jahresverlust mit dem Verzehr von Rücklagen zu befürchten. Zur
Verbesserung der wirtschaftl ichen Situation sind verschiedene Maßnahmen ins Auge
gefasst worden t I Sollte t I eine Kostenreduzierung erreicht werden können, kann
festgestellt werden, dass die Stiftung ,,Haus der Jugend" auf einer gesicherten Grundlage
seine Aufgaben langfristig erfüllen kann."

lm Prüfbericht zum Jahresabschluss 2011 wiederholt das Rechnungsprüfungsamt unter dem
Gliederungspunkt 3 Ergebnis diese Bemerkung.

Auch in diesem Fall enthält der Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 eine Formulierung,
durch die bereits Maßnahmen erkenntl ich werden, die im Vergleich zum Vorjahr
vorgenommen worden sind, um eine langfristige Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten.
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2.1.4 Al lgemeine Rücklage (2010)

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ist die bilanzierte Höhe der allgemeinen Rücklage und
auch des Stiftungskapitals nicht konkret nachvollziehbar.

Das Stiftungskapital ergibt sich aus der Übernahme des Anfangswertes aus dem kameral geführten
Vermögensnachweis zum 31.12.2009, der dort als ,,allgemeine Rücklage" bezeichnet wurde. Die
Differenz aus Zuführungen und Entnahmen des Jahres 2009 zu dieser Rücklage sind in der
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 bereits berücksichtigt.

Für den Ansatz der weiteren Posten des Eigenkapitals sind konkrete Regelungen nach S 54
GemHVO-Doppik vorgegeben. Die bilanzierte allgemeine Rücklage und Ergebnisrücklage ergeben
gemeinsam den Überschuss der Aktiva gegenüber den Passiva im Rahmen der Aufstellung der
Eröffnungsbilanz. Dabei wurde S 54 Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik angewendet, nach dem die
Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen ist.

Auf die Ausführungen zum Eigenkapital in dem Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2010 sei
verwresen.

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2011)

Das Rechnungsprüfungsamt bittet die Verwaltung um die Vorlage eines Mietvertrages.

Der entsprechende Mietvertrag wird dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt.

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Das Rechnungsprüfungsamt bemängelt die Bewertung des Gebäudes ,,Große Burgstraße 2" und
die daraus resultierenden Abschreibungen für die Stiftung. Nach Auffassung des
Rechnungsprüfungsamtes sollte anstatt des bilanzierten Restbuchwertes von 22.488,00 € lediglich
ein Erinnerungswert von 1,00€ ausgewiesen werden. Dabei geht das Rechnungsprüfungsamt
davon aus, dass das Gebäude als ,,Vereins- und Jugendheim, Tagesstätte" hätte bewertet werden
sollen. Die Verwaltung schätzte den Wert des Gebäudes mithilfe des Typenblatts für ,,Saalbauten".

Mit dem Hinweis auf das Verfahren zur Neubewertung von Gebäuden, die mit dem
Sachwertverfahren bewertet worden sind und die bereits vorhandene Erläuterung in den
Lageberichten, wird auf eine Stellungnahme vezichtet-

Ergänzend sei erwähnt, dass im Rahmen der energetischen Sanierung des Stadtteilzentrums
Burgtor in den Jahren 2010 bis 2014 auch das Jugendfreizeitheim saniert und in diesem Zuge auch
die Nutzungsdauer des Gebäudes verlängert worden ist. Ohne diese Nutzungsdauerverlängerung
wäre der Restbuchwert von 22.448,00 € durch Abschreibungen bis zum Jahr 2016 bereits auf einen
Restwert von 1 ,00 € vermindert worden.

2.2.6 Jahresfehlbetrag - ökonomische Betrachtung (2011)

Das Rechnungsprüfungsamt stellt dar, dass insbesondere aufgrund der geringen Erträge der
Stiftung im Gegensatz zu den jährlichen Abschreibungen und Abrechnungen der Leistungen durch
die Hansestadt Lübeck für die Stiftung ein Fortbestand der Stiftung nicht wirtschafflich erscheint.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahr 2012 das Gebäude Große Burgstraße 2 durch die
Hansestadt Lübeck saniert worden ist (v91.2.2.2), was zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer
und damit einer Ausdehnung der Abschreibungen über einen längeren Zeitraum führt.
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Zudem wurde die Absicht der Veräußerung von Teilf lächen eines Grundstückes konkretisiert,
sodass ein Verkauf im Jahr 2016 durchgeführt werden konnte.

Auch die Überprüfung der Leistungsabrechnungen der Hansestadt Lübeck hat zu einer
Verringerung der Aufwendungen ab dem Wirtschaftsjahr 2013 geführt.

Aus diesen Gründen erscheint diese Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes unter
Berücksichtigung des Zeitversatzes bei der Betrachtung des Jahresabschlusses 2011 im aktuell
laufenden Wirtschaftsjahr 2018 aus Sicht der Venrualtung verfrüht.

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmit teln (2010)

In der Finanzrechnung wird die Abwicklung der Finanzmittel der Stiftungen durch die Hansestadt
Lübeck mithilfe der Ein- und Auszahlungskonten der fremden Finanzmittel abgebildet. Es fehlt im
Anhang eine Erläuterung, dass es sich nicht um laufende Gelder Dritter, sondern um
stiftungseigene Gelder handelt und dieser Weg buchhalterisch genutzt wurde, da keine
Geschäftskonten der Stiftung existierten.

Eine entsprechende Erläuterung wird für die folgenden Jahresabschlüsse in den Anhang
aufgenommen.

Mit freundl en Grüßen

Bernd Sax
Bürgermeier der Hansestadt Lübeck
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LUBECKER
BAUVEREIN

Otto-Passarge-Straße 2
23564 Lübeck
Tel. 0451 l6 10 57-0
Fax 0451 /6 10 57-14
www.l u ebecker-bauverei n.de
info@luebecker-bauverein.de

Bei Rückfragen bitte wenden an:

Herrn Meyer
Durchwahl;610 5738

Datum:

19. Juni 2002

Sehr geehrter Herr Geller,

zur weiteren Ven^/endung erhalten Sie die von uns unterzeichnete Vereinbarung vom
06.06.2002.

Das entsprechende Mieterhöhungsschreiben (rückwirkend ab 01 .O1.2002) werden wir der Miete-
rin in Küze zusenden.

Mit freundlichen Grüßen
./"t

! J

LUBECKER GEMEI NNUTZIGER BAUVEREI N
ei n g etragepp Genossenschaft

t t  t !"r{/ ktn : t1
",'{ ti' /7 t J.' l* , (FP'\-^'-\ä'

;  
" ' ü '

Anlage

l l  
d

Kqik{ l*

a l * a
& :  : A
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*ffiffiÄ&* *s

LÜBECKER GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN
eingetragene Genossenschaft, gegründet 1 892

LÜAECKER GEMEINNÜTZIGER BAUVEREIN EG . POSfACh 13 28.23503 LübECK

Hansestadt Ltrbeck
Bereich Stiftung Haus
Herrn Jörg Geller
Braunstraße 21

23552 Lübeck

lhr Zeichen:

Erbbaurechtgrundstück Fegefeuer I 6
Tf,)4o- ch. Ftx-+- &-.-F*

/l Lf' q ü3 #fri-n

iSereich jupndanl

rrre' ?*r ruJ'L{ff*.t
,tlnlage;

Reoisleroerichl' Vorsltzander rles Arfislchtsrates: Bankkonlen:
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Hansestadt LUBECK ffi

'e lch 4.513' 23539 Lübeck

Lübecker gemeinnütziger Bauverein
Otto-Passarge-Str. 2

23564 Lübeck

4*Loquv

Der Bürgermeister

Stiftung Haus der Jugend
Braunstraße 21
Jörg Geller
21 203
122- 51 1 0
122- 51 51
HdJ 2146 GeÄ
03.06.2002

Bereich:

Gebäude:

Auskunft:

Zimmer:

Tel. (0451)

Fax (0451)

Meln Zelchen:

Dalum:

;*
Erbbaurecht Grundstück Fegefeuer 1 6
hier: angrenzendes Flurstück 1 9/10

Sehr geehrter Herr Meyer,

wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 25.04,2002 sowie die zwischenzeitlich geführten
Telefonate.

Wir hatten übereinstimmend festgestellt, dass das Flurstück 1 9/10 nicht Bestandteil des
Erbbaurechts ist. Es wird seit Jahrzehnten als Gartenfläche genutzt und bildet mit der
Erbbaurechtsfläche eine Einheit.

Diese Nutzung soll fortgesetzt werden. Als Nutzungsentschädigung haben einen Betrag von
462,50 EUR, rückwirkend ab 1.1 .2002 vereinbart.

Wir biüen Sie auf der beigefügten Zweitschrift diese Vereinbarung zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

G{USER\GELLER\HD.ABAUVER.DOC
Telefonzentrale: '(0451) 1 22-0
Unsere Sprechzelten:
Montag bls Freitag
09.00 Uhr bls 12.00 Uhr
Montag " Donnerstag auch 14.00 bis 15.00Uhr
und nach Vereinbarung

$$ $, {ji;. rt

Konlen der Stadtkasse:
Deulsche Bank BLZ23O 707 00
Landesbank BLZ?3O 500 00
LZB Lübeck BLZ?39 00000
Postbank Hbg- B|_Z2OO 100 20
Sparkasse z. L. BLZ 230 501 01
Volksbank BIZ?3O9O142

Ei-nverstanden :

Kto. I 000 050
Kto. 7 052 000 475
Klo.23 001 700
Kto. 104 00-201
Kto. 1 011 329
Kto. 5 008 310

W:ffi
Scheck: nur an Stadtkasse Lübeck, 23539 Lübeck

Busanblndung:
Busllnien: alle
Haltestellen: alle im Berelch Kohlmarkt und
Schüsselbuden
Bllte benutzen Sle öllentliche Verkehrsmlttel.

42 von 42 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 111_JA2010_Jahresabschluss_mit_Lagebericht
	Anlage  2 111_JA2010_Pruefbericht
	Anlage  3 111_JA2010_Stellungnahme_Pruefbericht

